
Preise
Montag bis Donnerstag              pro Std                        90,00 eur
Freitag - Sonntag                      pro Std                       100,00 eur
Ganzer Tag Mo-Do                     ( ca 8 Std )                 500,00 eur
Ganzer Tag Fr-So                      ( ca 8 Std )                  600,00 eur

Anfahrt je nach Fahrbereich     pro Std                        40,00 eur
Liegekosten                              pro Std                         30,00 eur
Servicekraft                            pro Std                         20,00 eur
Aufschlag Landwehrkanal                                              40,00 eur

Preise zzgl. MwSt. (z.Zt. 19%)



Mietbedingungen
1.

Bei telefonischer oder elektronischer Bestellung halte ich den vereinbarten Termin
für 3 Tage frei, 

2.
Durch Überweisung der Hälfte des vereinbarten Mietpreises wird 

                                               die Vereinbarung bindend.
3.

Bei Rücktritt vom Vertrag beträgt die Stornierungsgebühr bis 10 Tage vor
Fahrtantritt 50 % des vereinbarten Fahrtpreises, bei weniger als 10 Tagen kann der

volle Fahrtpreis in Rechnung gestellt werden.
4.

im Falle der Nichterfüllung des Vertrages haften die Parteien höchstens im Umfange
des Gesamtmietpreises

5.
Der Mieter und seine Gäste nehmen an der Fahrt auf eigene Verantwortung teil,

Vermieter und Fahrzeugführer haften nur im Falle eigenen Verschuldens.
6.

für  Schäden, die am Schiff, dessen Einrichtung und Inventar vorsätzlich oder 
fahrlässig vom Mieter oder seinen Gästen verursacht werden haftet der Mieter.

7.
Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nur nach besonderer Absprache und

gegen Zahlung von 1EURO pro Person und gefahrener Stunde möglich.
8.

sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart wird von mir eine Servicekraft gestellt 
( bitte berücksichtigen Sie die Kosten )

9.
Der Vermieter behält sich die Änderung der Mietpreise auch ohne weitere

Veröffentlichung vor; bestehende Verträge werden dadurch nicht berührt.
10.

sollten einzelne Teile dieser Vereinbarung unzureichend oder unwirksam sein,
                                  treten die gesetzlichen Regelungen in Kraft

11.
Gerichtsstand ist ( hoffentlich nie notwendig ) Berlin-Charlottenburg


